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positiven/ Lehrdarlegungen unterbringen. So z empfiehltsich eın Zyklus über die Kırche (Geist Entstehung AufgabeUrchristentum Verfolgungszeit die Kırchenväter uSW.),uch einmal über die Kirchengeschichte. Kür Interessierte werden
Krgänzungsvorträge eingeschaltet. Bücher muüßten VOo  5 Hand
Hand wandern. (Kın passendes Handbuch der katholischen IJChI'6
für Suchende fehlt allerdings och immer.) Im Zuge des Pre-
digeraustausches zwıschen den G emeinden könnten sıch die Herren
des Dekanates durch Studien für besondere Fragenbereiche spezla-lisieren. Methodisch überaus wichtig dürfte gerade in der Apologetikdie persönliche Verbindung mıt solchen se1ln, die täglich ntı-
kırchliche Angriffe auszuhalten haben

1er möchte 1Ic eıne Schlußanregung anschließen. VWır sind
heute vielleicht oft bestürzt ber manche Kinstellung Kıirche
und Klerus. Es-kann indes häufig vorkommen, daß WIT bei persön-licher Fühlungnahme verstehen lernen, wW1€e dieser Fıinstellungkam, und daß es unNns gelingt, einen inneren Zugang den Menschen

gewınnen. Solcher (+ewınn überformt nıcht bloß mächtige (regen-
prediger, sondern uch uns in unNnserer Verkündi sart. Das ıst
der große Vorsprung des Geistliichen auf dem Lande, daß 1€
„andern“” viıelfach och seiner Sonntagskanzel hat und s1e
leichter aufsuchen ann. Der nachgehende, persönlich gewinnendePastor bonus wird der beste Prediger se1n.

Pastoralfragen
Zaur Auslegung der Apostolischen Konstitution „Christus Dominus**,*)

Die eucharistische Nüchternheit beginnt im Sinne der Kanones 808
und 358, („a media nocte‘) un! des Missale Romanum, De defectibus 1  > 1,
grundsätzlich auch weıterhıin Mıtternacht. Daran hat auch die NEUEC
kiırchliche Gesetzgebung durch die Apostolische Konsti:tution „Christus
ominus“ VOo Jänner 1953 und die gleichzeitige Instruktion des Heiligen
OÖffiziums nıchts geändert. ach der Konstitution gilt das eucharıstische
Nüchternheitsgebot vVvVonxn Mitternacht (a media nocte”) auch weıterhıin
für alle, die sıch nıcht in den besonderen Verhältnissen befinden, die der
Papst ın diesem Apostolischen Schreiben darlegt. uch wenn jemand bald
ach Mitternacht zelebriert oder kommuniziert, ıst Beobachtung
der Nüchternheit Nur VO.  n Mitternacht verpflichtet. Daß Ina 1C. ın
einem olchen Falle schon eIN1SE eıt vorher von Speise und Irank ent-
halten mUSsSse, 1st niırgends vorgeschrieben. uch alkoholische Getränke sınd
VOor Mitternacht nıcht verboten. Die rage wurde mıt der Einführung der
Mitternachtskommunion VWeihnachten Zzu Begınn der Zwanzigerjahre N

Val. den früheren Artikel ce Verfassers: Zur Neuregelung des eucharıstischen
Nüchternheitsgebotes. Diese Zeitschrift 101 (1953), Heit, 212
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aktuell®). Manche Seelsorger außerten damals diıe Befürchtung vielleicht
nıcht DANZ ohne Grund die besonders ı11 eutschen Landen bestehenden
Bräuche Heiligen Abend könnten 7U Unzukömmlichkeiten führen.
Kıfrıge Seelsorger sind die Bischöfe mi1ıt der Bitte herangetreten,
11L Interesse einheitlichen Diszıplin un Vermeijdung VOonn MiGß-
bräuchen die Gläubigen, die der Mitternachtsmess VWeihnac  en kom-
INUDNIZIEICH, für eın1ge Stunden VOL Mitternacht ZU.  — Finthaltung Voxn Speise
und Trank 7U verpflichten.

Dieser Bitte konnte mangels gesetzlicher Grundlagen nıcht entsprochen
werden, da das allgemeıne Kirchenrecht LUr die Nüchternheit VO.  5 Mıtter-
nacht kennt. Der Apostolische Stuhl hat auch Sons wıederholt beı be-
sonderen Anlässen die Feıer vonxn Mitternachtsmessen rlaubt ohne amıt
110€ Sonderbestimmung für die eucharıstische Nüchternheit verbinden.
Nur als aps Leo 111 1885 das Privileg gewährte, der Kırche 7U

Lourdes unmıiıttelbar ach Mitternacht Messen zelebrieren, fügte als
Bedingung INZU, daß 1C die betreffenden Priester VIier Stunden VOor dem
heiligen ÖOpfer VO  b Speise un Trank enthalten.

ıne andere Frage 1st 1€e, ob b nıcht be1 Mitternachtsmessen den
Zelebranten oder Kommunikanten raten oder empfehlen soll Aaus Ehrfurcht
freiwillig Stunden vorher fasten. Man könnte 1er auf das Missale
KRomanum, De defectibus VeETWCEISCH, €el. „ autem ante
mediam noctem cıbum aut sumpserlt‚ et1amsı postmodum NO  D dor-
mıiıer1t, DNeC SIT digestus, 1103 peCccal; sed ob perturbationem menUs, quäa
devotio tollitur, consulıtur aliquando abstinere“ Die eCcCUCICH Moralisten
erklären vielfach als geziemend, daß Priester, die bald nach Mitternacht
zelehrieren, und Gläubige, die beı olchen Messe kommunizıieren, sich
CIN15€ tunden vorher freiwillig VOo  b Speise und Trank enthalten. In manchen
Diözesen WIT'! 1ne solche freiwillige Nüchternheit VOLr der Mitternachts-

Weihnachten allgemein emp(fohlen. So enthält dıe das irek-
oOr1um der Diözese 1Nz seıt ZWahz1ıs Jahren ZU. 24 Dezember 1NenNn dies-
bezüglichen Vermerk der SEeIT 1952 folgendermaßen formuhert ist: „In
media nOctie Cel et Communicantes CONvenıenter 0O solıdo pCr horas,

potu pPCT horam abstineant. In früheren Jahren WAar och C1ISCNS bemerkt
NO quıdem obligatione.

Mıt der Wiedereinführung der Feier der Osternacht wurde die rage
neuerdings ktuell Das erste Dekret der Ritenkongregation VO Fe-
bruar 1951 enthielt über die eucharıstische Nüchternheit och keine Be-
g Manche Diözesen en auch damals C111 freiwillıges Fasten
empfohlen. So hıeß Aussendung des Bischöflichen Ordinarıiates
ANZ?® „Ks wird empfohlen, das Jejunium eucharisticum durch Stunden
vorher beobachten. Das ZzZweıte Dekret der Rıtenkongregation VO
I Jänner 1952 enthielt überraschenderweise 1NCc verpflichtende Vorschrift.
Darnach mußten Zelebranten und Kommunikanten der Mitternachtsmesse

gl dazu Grosam, Mitternachtskommunion un Nüchternheıit. Diıiese Zeıt-
schrift 1933), 352 Flatten, Das ıeE1IU. eucharıisticum belı der Mıtter-
nachtsmesse Weihnachten un! ÖOstern. TIrıerer Theologische Zeitschrift (1954),
Heft d 142
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Zu Ostern wenigstens VOo  > 10 Uhr abends 4i Höchtern sSe1IN ; wenn die Vigilfejer antızıplert wurde (mit dem frühesten Beginn Uhr abends), solltedie Nüchternheit wenıgstens VOo  s Uhr beobachtet werden (Ord 18)Hier Jag egenüber dem allgemeinen Rechte des Kodex ıne Neuerung VOL,
indem für die Mitternachtsmesse Ostern die Nüchternheit nıcht TST VOo
12 Uhr nachts, sondern schon von Uhr abends gefiordert wurde. Damıiıt
erga. sıiıch auch ıne Diskrepanz mıt Weihnachten und anderen äahnlichen
Fällen, die ach einer Vereinheitlichung verlangte Die Klarstellung brachte
die Konstitution „Christus Dominus“. Für die Mitternachtsmesse findet siıch
bezüglich der eucharıstischen Nüchternheit keinerlei Sonderbestimmung. Es
lag DU die Annahme nahe, daß die Verschärfufig für die Mitternachtsmess

Ostern wıeder aufgehoben sSel1l. D  1ese Annahme wurde nun urc eın ekre
des Heiligen OÖffiziums VOo April 1954 bestätigt. Von einıgen Ortsordi-
narıen WAar nämlich angeira worden, ob die Anordnungen betreffs der
eucharıstischen Nückhternheit auch ach Veröffentlichung der ApostolischenKonstitution „Christus Dominus“ und der dazugehörigen Instruktion 1n
Kraft bleiben. In der Plenarversammlung des Heiligen Offiziums wurde ach
Beratung mıt der Ritenkongregation erklärt: Priester, die die Messe der
Ostervigıl Mitternacht zelebrieren, ebenso Gläubige, die dabeı kommu-
nızıeren wollen, sınd gehalten, die eucharıstische Nüchternheit ach Norm
der Kanones 8038 un: 090, I ZU eobachten (AAS 46, 1954, 142) Darnach
sınd also die Zelebranten und Kommunikanten der Mitternachtsmesse
UOstern ZU.  b Einhaltung der Nüchternheit VOo  S Mitternacht verpflichtet,
w1€e das allgemeine Kirchengesetz verlangt. Auch 'ein freiwilliges Fasten
durch eınıge tunden VOLr Mitternacht wird nıcht ausdrücklich empfohlen.Wird dıe Östervigilmesse Vor Mitternacht gefelert, gelten bezüglich der
eucharistischen Nüchternheit die Bestimmungen für Abendmessen. Mıt
Dekret der Sakramentenkongregation VOo 26 November 1953 wurde den
Ortsordinarien die Vollmacht gewä Begınn un!: Schluß des Marıa-
nıschen Jahres 1953 /54 Mitternachtsmessen (mit Begınn eine halbe Stunde
ach Mitternacht) gestatten. Dabei können die Gläubigen kommunizieren
„SCTVAaLO 1e1unN10 media nocte“ (AAS 45, 1953, 808) Aus all dem ergibtsıch klar, daß die Kırche gemäß dem allgemeinen Rechte auch be1ı Mitter-
nachtsmessen ZU. Nüchternheit 1LUFr von Mitternacht verpflichten will

Angesichts dieses offensichtlichen Strebens ach Einheitlichkeit erhebt
siıch dıe Frage, ob an den Gläubigen eın freiwilliges Fasten durch eınıgeStunden VOorT Mitternacht auch weıterhiıin empfehlen soll Auf alle Fälle müußte
b bei en Mitternachtsmessen gleich vorgehen. Bei ıner diesbezüglichenBelehrung des Volkes sınd Rat und Pflicht sorgfältig auseinanderzuhalten.
Das einfache olk kann da oft nıcht genau unterscheiden. Wenn ihm grwırd, zieme sıch, die Ehrfurcht VOL dem heiligsten Sakramente verlange C:

ört es allzu leicht heraus: also ist das Gegenteil ungehörig, eınVerstoß
die schuldige Ehrfurcht Jedenfalls ware unklug, den Gläubigen die

Beobachtung eıner freiwilliigen Enthaltung VO  5 Speise und rank VOTr Mitter-
nacht das Herz legen, daß dadurch gewissenhafte Personen VOo

Empfange der heiligen Kommunion abgehalten würden. Das läge sıcher nıcht
der Intention der Kirche Es wurde auch die Frage aufigeworfen, ob die
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allgemeine Mahnung mehrstündiger (freiwilliger) Nüchternheit VOLFE der
Mitternacht überhaupt pastorell klug ©L1,. Zum mindesten wird damıit die
für das Bewußtsein der äubigen hnehin schon recht komplhizierte Regelung
des Nüchternheitsgebotes noch weıtiler belastet, be] nıcht WCHISCH allzuleicht
Sa die Gefahr Verwirrung heraufbeschworen (Flatten, d . O.,

147 ..
Den grundlegenden Kommentar ZU. Konstitution „Christus Dominus”

un: Instruktion schrieh Franz ürth Y Professor der Moraltheo-
logie der Gregorilanischen Universität Rom?®) Unter Benützung dieser
rıchtungweisenden Darlegungen folgenden noch emerkungen

(T gemacht Bel der Auslegung War muıt Rücksicht auf die VOoO Heiligen Vater
aufgestellte Interpretationsregel VOIL vornherein größte Vorsicht geboten. Es
hat sıch aber herausgestellt, daß einzelne Punkte be1ı aller Achtung VOT den
CZOSCHEN Grenzen doch 18415 eıtere Auslegung zulassen, qlg ursprünglıc
VOo  s manchen AD SCHOMMEN wurde. Kranke dürfen bekanntlich VOrT der Kom:-

5 oder Zelebration auch feste oder Nüssige Medizın 1C nehmen.
Alkohol ıst auch hıer ausgeschlossen. Was IST UU mı1t Medikamenten,
die alkoholische Bestandteile enthalten * 1er vertrıtt Hürth den strengeren
Standpunkt, daß VOo den Nüssigen Medizinen auc  1JEHC ausgeschlossen9
die 1U  b ZU. Teil aus Alkohol bestehen oder 1LUFr Alkohol beigemischt en

Coy 60) Andere vertireien milderen Standpunkt und erklären edi-
kamente, die nıicht direkt als Alkohaol angesprochen werden können, aber
alkoholische Substanzen enthalten, als rlaubt Der Laıe kann den Alkohol-
gehalt bei Medizinen oft aum feststellen

uch den Priester befreien die angegebenen drei Gründe (späte Stunde
der Zelebration, schwere Berufsarbeit, weıtler Weg) DUr ann VO.  b der Beob-
achtung der vollen Nüchternheit, wenn S16 für ıh mıt »L AaVC
commodum verbunden sınd Wenn jedes „InNnCoMmodum gänzlıch fehlte,
könnte sıch ec1in Priester nıcht auf das Indult berufen. Es mu aber hinzur
gefügt werden In den dre angeführten Fällen wird das Vorhandensein des
„STaVe iIncommodum vorausgesetzt das Gegenteil müßte bewlesen werden.,
Die Stunde, der auch niıchtalkoholische (+etränke verboten 1N!' 1st bekannt-
lich für den Priester VOoO Beginne der Messe rechnen. Ist die Predigt
nach dem Kvangelium, darf als Begınn für die eucharistische Nüchtern-
eıt das Ende der Predigt angesetzt werden (Schäufele, z A, O., 1 Kıne
Unklarheit herrschte vıelfach ı der Auslegung der Bestimmungen über die
Nüchternheit VO Abendmessen. Die Konstitution verlangt durch rel
Stunden vorher Enthaltung vVvVon fester Speise und alkoholischen Getränken
un: durch 1N€e Stunde Vonxn niıchtalkoholischen Getränken. ach der Instruk
L1L0N (n 13) können 1LU:  bn bei der Hauptmahlzeit mıt entsprechender Mäßigung
auch die be1i Tisch üblichen alkoholischen Getränke (z Weıin, Bıer usSW.)
SC  mmen werden, wobei aber Liköre ausgeschlossen S1IN! Bei den Geträn-
ken, die VOTL oder ach der genannten Hauptmahlzeiıt bis 1116 Stunde VOLr der

9) Periodica de moralı, CanoN1cCa, liıturgica. Tom. XLIL/Fase., L, 15 mart. 1953
P- 50—86 uch der deutsche ommentar VO  > Dr. ermann chäufele, Die
eucharistische Nüchternheit nach dem geltenden Recht (Karlsruhe, Badenla-
Verlag), ist wesentlichen 1N€ Wiedergabe der „Annotationes“ VO.: Hürth.
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Messe anl' Kommunion CHNOMMEN werden können, ist jede Art von Alkohol
ausgeschlossen („ excluditur OIMNNe alcoholicorum genus”). Diese Haupt-
mahlzeit ist aber bıs TEL Stunden VOoOr Begınn der Messe oder Kommunion
rlaubt („ ınter refectionem, permissam ad Lres horas antie Missae
vel Communı]oONI]S ınıtıum ”). Das sınd die dreı Stunden, VOo  5 denen die Kon-
stıtution spricht. Liköre un: andere qualifizıerte alkoholische Getränke
(Schnaps, Kognak U, dgl.) ınd für Zelebranten un! Kommunikanten be
Abendmessen den aANZCH Tag verboten, auch be1 der Hauptmahlzeit. Der
rund dieser Strenge ist nıcht schwer einzusehen. Es besteht die Gefahr des
Mißbrauches, ber den sıch schon der Apostel 1 Kor, E 21 f.; beklagt.
Dazu kommt die Forderung rößter Ehrfurcht, 1€ WIT der höchsten Ma)estat
esu Christi schulden, wenn 1  Nn, untier den eucharistischen Gestalten VeOeI -

borgen, empfangen. €el! Gründe werden VOoO  5 der Konstitution selbst
angeführt.

Durch die Konstitution „Chrıistus Dominus“ wurden auch die bisher VeLr-
schiedenen Diözesen verliehenen Indulte für die Erlaubnis 5 Abend-
INESSECN vereinheitlicht un!: auf diea 1IT5C. ausgedehnt. Die Erlaubnis

Feier VOo  5 Abendmessen wıird nıcht dem Priester unmittelbar gegeben.
Er darf Aaus eigener Machtvollkommenheit eıne Abendmesse feiern: auch
ann nıcht, wWwWenn glaubt, daß sS1e für das eıil der Seelen und die Förderungder Keligion nıcht angezelgt, sondern 0D3a. notwendiıg sel. Die Vollmacht,
Abendmessen erlauben, wird LU  b den Ortsordinarien verliehen, auch cht
den Ordensoberen, wenn sS1e nıcht zufällig zugleich Ortsordinarien SIN  d. Die
Ortsordinarien können die ihnen verhehene Fakultät nıcht ach Belieben
gebrauchen, sondern NUrT, Wenin eiıne seelsorgliche Notwendigkeit besteht.

Eıne Abendmesse annn ZU.  n den ın der Instruktion angeführten agen
erlaubt werden (an den Sonntagen und den och geltenden Felertagen;
den abgeschafften Felertagen; ersten Freitag eines jeden Monats; ferner
bei olchen Festlichkeiten, die unter großem Zulauf des Volkes begangen
werden; außer diesen agen och einmal ın der Woche, wenn 1€eS das Wohl
bestimmter Personengruppen fordert). Wenn eine wirkliche Notwendigkeit
besteht, kann die Erlaubnis Abendmessen für alle oder NUuU  f für einzelne
dieser Tage gegeben werden. Der Ordinarius kann die Zelebration VOon Abend-
messen einer oder iın mehreren Kırchen, ja 099 iın en Kıirchen einer
Stadt erlauben. Im allgemeinen wırd aber genugen, wenn ın der einen
oder anderen Kirche oder Kapelle eiıne Abendmesse gefelert wird Die Priester
können nıcht selben Tage MOTrSCHS und abends das heilige Opfer dar-
hbringen, wenn sS1e nıcht die ausdrückliche Erlaubnis haben, ZWEEEIl- oder Te1-
mal dıe Messe feiern ach der Norm des Kanons 806 Bezüglich der eıt
ıst iın der Konstitution DUr der Terminus ©& quo0 angegeben;: Begınn nıcht VOor

Uhr nachmittags. Kın Terminus ad qUCcHm wird nicht ausdrücklich fest-
gesetzt. Daher ist die Abendmesse zZU jeder Stunde erlaubt, die ach dem
gesunden un vernünftigen Urteile och als Abendstunde gilt Dabei ist auch
auf die heutige Lebensweise Rücksicht zZUu nehmen. ach den Lebensgewohn-heiten Nserer eıt gilt auch noch ıne ı1emlich späte Stunde als Abend-
stunde. Niemand aber wird 1ne Mitternacht oder kurz vorher begonneneMesse als „A.bendmesse“ bezeichnen; das ware schon eine „Nachtmesse“,
‚.'rheo_l.-prakt. Quartalschrift“ 19  R
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Nach dem Piccheien der Konstitution „Christus Dominus“ begegnete

vielfach der Meinung, daß NU. auch Gründonnerstag ıne end-
erlaubt werden onne.,  .. Es ist ja leıder JTatsache, daß ein großer 'Teıil der

Gläubigen Gedächtnıstage der Kınsetzung des eiligsten Altarssakramentes
(Jottesdienst nıcht teilnehmen kann, wWeilnNn am \Morgen att-

findet. Am en! ware vielfach leichter möglıch. Der G(Gründonnerstag ist
aber ein Sondertfall. Die Ritenkongregation hat 21 März 1953 auf das
Dubium, ob iın die iın der Instruktion angeführten Jage der Gründonnerstag
einbezogen werden könne, ach nhörung einer Spezlalkommission, eant-
wortet: „Dilata, et interım hıl innovetur“ (verschoben; ınzwıschen soll
nıchts geändert werden). Diese vorläufige Entscheidung äaßt die Möglhch-
eıt einer A}  ren Bewilligung der Abendmesse Gründonnerstag ofien.
Auf lıturgischen Kongressen wurde in etzter eıt (z 1mM Herbst 1953

Lugano) dem Wunsche ach Wiederherstellung der feierlichen Abendmesse
Gründonnerstag Ausdruck verlhiehen. Zum Gedächtnis des Letzten

endmahles wurde och 71L  I eıt des heiligen Augustinus, als der Übergang
v  .  E vVon der Abend- 7U  H Morgenmesse allgemeinen schon abgeschlossen Wäal,

Gründonnerstag die heilige Messe nıcht NU:  buaf Morgen, sondern auch ım

Abend gefeilert (Ep 54, O, A, 33, 202)
Bezüglich der Kommunıon der Gläubigen ın der Abendmesse wWar i1Nan

anfangs zurückhaltend. In einer Zusammenstellung seelsorglicher ollmach-
ien während der Kriegszeit, herausgegeben VO Erzbischöflichen Ordinariat
861 Breslau, heißt (S „Im allgemeiınen ist der Kommunionempfang ın
der Abendmesse untunlich.” In ınem Reskript des eiligen Offiziıums VOo

25 Juni 1949 für Deutschland lesen WIT?! „Von der Möglichkeit des Kom-
muniorempfanges iın einer achmittags- oder Abendmesse sollen aber 1U  baa

diejenigen Gebrauch machen, denen nıcht möglıch ıst, MOTSCHS ZU. 15SC.
des Herrn gehen” (Eichmann-Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts,

Aufl., IL, 67) uch ın diesem Punkte ıst jetzt volle Klarheit geschaffen.
Bei den Abendmessen können dıe Gläubigen, auch wenn s1€e nıcht ZU.  bnr Zahl
jener gehören, für die die Abendmesse vielleicht eingeführt wurde, TEL ZU.

heiligen Kommunion gehen, und ‚WarLr in der Messe oder unmittelbar vorher
oder nachher © (Instr. IL, 15) Diese Erlaubnis wird also allen Gläubigen SC
geben Sie können davon auch Gebrauch machen, WeLNn S1e Morgen
die €  e Kommunion hätten empfangen können, aber aAauSs irgendeinem
Grunde nıcht empfangen en Niemals aber ıst ihnen erlaubt, Morgen
und Abend (also zweimal selben Tage) ZU. Kommunion gehen,
gema der Vorschrift des Kanons 857 (Instr. I, 14) Austeilung und Empfang
der Kommunion ist 1LUFr 1mMm Zusammenhang mıt der Abendmesse erlaubt
(innerhalb der Messe oder unmiıttelbar vorher oder nachher). Weder aus der
Konstitution och aus der Instruktion kann die Erlaubnis ZU. Abendkom-
munıon unabhängıg vVon der Zelebration der Messe abgeleitet werden.
Wenn schließlich och gefragt wird, ob die Gläubigen, 1€ gelegentlich einer
Abendmesse die Kommunion empfangen, der Messe auch beiwohnen
müuüssen, ıst SaSeCN., geziemt sich, daß s1e das Lun, aber ıne Ver-
pflichtung besteht nıcht.

Dr Obernhumer; Linz a. d. D.


